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§ 256 UGB Behandlung der
Zwischenergebnisse

 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)In den Konzernabschluß zu übernehmende Vermögensgegenstände, die ganz oder teilweise auf Lieferungen

oder Leistungen zwischen in den Konzernabschluß einbezogenen Unternehmen beruhen, sind in der

Konzernbilanz mit dem Betrag anzusetzen, zu dem sie in der auf den Stichtag des Konzernabschlusses

aufgestellten Bilanz dieses Unternehmens anzusetzen wären, wenn die in den Konzernabschluß einbezogenen

Unternehmen auch rechtlich ein einziges Unternehmen bildeten.

2. (2)Abs. 1 braucht nicht angewendet zu werden, soweit die Behandlung der Zwischenergebnisse nicht wesentlich

(§ 189a Z 10) ist.
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